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 Veröffentlicht am 18.12.2006

Norm

KO §71

KO §176

KO §183

Rechtssatz

1. Gläubiger bescheinigter bescheinigter Konkursforderungen sind sowohl bei der Konkurserö2nung als auch bei

Unterbleiben der Konkurseröffnung rechtsmittellegitimiert.

2 . § 183 KO kommt nur dann zur Anwendung, wenn es an einem zur Deckung der Kosten des Konkursverfahrens

voraussichtlich hinreichenden Vermögen fehlt.

3. Wird dem Schuldner im Schuldenregulierungsverfahren die Eigenverwaltung nicht entzogen, hat mangels konkret zu

erwartender auflaufender Verfahrenskosten § 183 KO grundsätzlich keine Bedeutung.
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